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BB-Kommentar

Kündigungsschutz von Betriebsräten: Betrieb nach

§ 3 Abs. 1 BetrVG ist nicht gleich Betrieb im Sinne
von § 15 Abs. 4 KSchG

PROBLEM

Mitglieder eines Betriebsrats genießen besonderen Kündigungsschutz ge-

mäß § 15 Abs. 1 KSchG. Dies gilt gemäß § 3 Abs. 5 S. 2 BetrVG auch für

Betriebsratsmitglieder der nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BetrVG gebildeten

Organisationseinheiten, z.B. Spartenbetriebsräte. Eine arbeitgeberseitige

ordentliche Kündigung von Betriebsratsmitgliedern ist jedoch gemäß

§ 15 Abs. 4 KSchG zulässig, wenn der Arbeitgeber den Betrieb stilllegt.

Fraglich ist, ob es hierfür auf die Stilllegung der gewillkürten Betriebs-

struktur im Sinne des § 3 Abs. 1 BetrVG oder des tatsächlichen Beschäf-

tigungsbetriebs ankommt. Mit dieser Frage hatte sich das BAG zu befas-

sen.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Parteien stritten über die Wirksamkeit einer ordentlichen Kündi-

gung. Bei der Beklagten und weiteren Konzerngesellschaften waren auf

Grundlage eines Strukturtarifvertrags nach § 3 BetrVG drei Betriebsstät-

ten zu einer betriebsverfassungsrechtlichen Organisationseinheit zusam-

mengefasst worden, für die ein Betriebsrat gewählt wurde. Der Kläger

rückte zwischenzeitlich als Ersatzmitglied dieses Betriebsrats nach. In-

folge einer Ausgliederung schloss die Beklagte eine der drei Betriebs-

stätten, in der der Kläger beschäftigt war, und kündigte das Arbeitsver-

hältnis nach Anhörung des Betriebsrats ordentlich. Die Beklagte berief

sich darauf, dass eine Kündigung gemäß § 15 Abs. 4 KSchG zulässig

sei, da der Beschäftigungsbetrieb des Klägers geschlossen wurde. Der

Strukturtarifvertrag nach § 3 BetrVG hätte lediglich Einfluss auf die be-

triebsverfassungsrechtlichen Strukturen und würde nicht zur Annahme

eines Gemeinschaftsbetriebs im kündigungsrechtlichen Sinne führen.

Der Kläger vertrat die Auffassung, die ordentliche Kündigung sei nach

§ 15 Abs. 1 KSchG ausgeschlossen. Er berief sich darauf, dass es sich

bei der Stilllegung der Betriebsstätte vor dem Hintergrund der be-

triebsübergreifend gebildeten Organisationseinheit nicht um die Still-

legung eines Betriebs handelte und verwies auf eine gemäß § 15

Abs. 5 KSchG bestehende Weiterbeschäftigungspflicht in einem ande-

ren Teil des neu geschaffenen Betriebs. Die Vorinstanzen gaben der

Kündigungsschutzklage statt. Das BAG war anderer Auffassung, hob

das Berufungsurteil auf und verwies die Rechtssache zur neuen Ver-

handlung und Entscheidung zurück. Nach Ansicht des BAG sei allein

die Stilllegung des an die tatsächliche Organisationsstruktur anknüpfen-

den Beschäftigungsbetriebs maßgeblich für das Vorliegen einer Be-

triebsstilllegung im Sinne des § 15 Abs. 4 KSchG. Dies gelte auch dann,

wenn das gekündigte Betriebsratsmitglied für den unternehmensüber-

greifend gebildeten Betriebsrat gewählt wurde. Die durch Tarifvertrag

oder Betriebsvereinbarung gebildete Einheit stelle lediglich eine nach

§ 3 Abs. 5 S. 1 BetrVG auf das Betriebsverfassungsgesetz begrenzte Fik-

tion eines Betriebs dar, die für das Kündigungsschutzgesetz ohne Be-

deutung sei. § 3 Abs. 5 S. 2 BetrVG betreffe allein die persönliche

Rechtsstellung der Mitglieder der gewählten Arbeitnehmervertretung,

treffe jedoch keine Aussage darüber, auf welche Einheit bei der Prü-

fung einer Betriebsstilllegung abzustellen ist. Nur innerhalb eines tat-

sächlichen Betriebs sei es gemäß § 15 Abs. 5 S. 1 KSchG hinzunehmen,

dass der Arbeitgeber Arbeitsplätze zum Schutz betroffener Betriebsrats-

mitglieder freizumachen hat und hierdurch andere Arbeitnehmer ver-

drängt werden. Eine Erweiterung dieser Verpflichtung zum Nachteil au-

ßerhalb des tatsächlichen Betriebs beschäftigter Arbeitnehmer sei ohne

ausdrückliche gesetzliche Anordnung nicht veranlasst. Das BAG stellte

weitergehend fest, dass sich die beteiligten Unternehmen allein durch

den Strukturtarifvertrag auch nicht zur Führung eines Gemeinschaftsbe-

triebs zusammengeschlossen hatten.

PRAXISFOLGEN

Die Entscheidung ist konsequent und verdient Zustimmung. Es bleibt da-

bei, dass für § 15 Abs. 4 KSchG der allgemeine Betriebsbegriff gilt; die Ge-

staltungsmöglichkeiten nach § 3 Abs. 1 BetrVG haben hierauf keinen Ein-

fluss. Das BAG knüpft mit seiner Entscheidung an die bisherige Rechtspre-

chung an, wonach das Kündigungsschutzgesetz durch eine im Wesentli-

chen auf den Beschäftigungsbetrieb beschränkte Betrachtungsweise

gekennzeichnet ist. Maßgeblich hierfür ist die tatsächliche Organisations-

einheit, innerhalb derer der Arbeitgeber die wesentlichen Entscheidungen

in personellen und sozialen Angelegenheiten selbstständig trifft. Für die

gemäß § 3 Abs. 1 BetrVG gebildete Einheit wird nach § 3 Abs. 5 S. 1

BetrVG lediglich fingiert, dass es sich um einen betriebsverfassungsrecht-

lichen Betrieb handelt; sie ist maßgeblich für alle an den Betrieb anknüp-

fenden betriebsverfassungsrechtlichen Regelungen, beschränkt sich aber

auch in dieser Bedeutung. Es kann nicht unterstellt werden, dass der Ge-

setzgeber hiermit auch den für § 15 Abs. 4 KSchG maßgeblichen Betriebs-

begriff habe angleichen wollen. Eine Verkürzung des besonderen Kündi-

gungsschutzes von Betriebsratsmitgliedern liegt hierin nicht begründet;

dieser bezieht sich unverändert auf den tatsächlichen Beschäftigungsbe-

trieb. Die mit § 15 KSchG bezweckte Gewährleistung der Unabhängigkeit

und Kontinuität der Betriebsratsarbeit erfordert diesbezüglich auch keine

Korrektur. Praktische Probleme bestünden zudem bei unternehmensüber-

greifenden Organisationsstrukturen, da allein die zugrundeliegende Struk-

turvereinbarung den Arbeitgeber in der Regel nicht berechtigt, die von

§ 15 Abs. 5 BetrVG geforderte Übernahme des Betriebsratsmitglieds und

eine gegebenenfalls erforderliche Freikündigung des Arbeitsplatzes

durchzusetzen, wenn der betreffende Arbeitsplatz bei einem anderen Un-

ternehmen besteht.

Konsequenterweise dürften die Wertungen der Entscheidung auch für

das Verhältnis von § 3 Abs. 5 S. 1 BetrVG zu sonstigen betriebsbezogenen

Bestimmungen des Kündigungsschutzgesetzes, z.B. §§ 1 Abs. 3, 17, 23

KSchG, gelten. Strukturvereinbarungen gemäß § 3 Abs. 1 BetrVG werden

folglich regelmäßig zu einem Auseinanderfallen von betriebsverfassungs-

rechtlichen und kündigungsschutzrechtlichen Betriebsstrukturen führen,

soweit Letztere nicht durch Bildung einer einheitlichen Leitung in perso-

nellen und sozialen Angelegenheiten an die gewillkürten Betriebsstruktu-

ren angeglichen werden. Arbeitgebern ist deshalb zu empfehlen, stets

auch die tatsächlichen Betriebsstrukturen im Blick zu behalten, wollen sie

bei Kündigungssachverhalten eine fehlerhafte Rechtsanwendung vermei-

den.

Sören Seidel ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Counsel

bei Allen & Overy LLP in Hamburg. Zu seinen Tätigkeits-

schwerpunkten gehört die arbeitsrechtliche Beratung von

Unternehmen zu betrieblichen Umstrukturierungen und

Fragen der betrieblichen Mitbestimmung sowie zu arbeits-

rechtlichen Aspekten von Umwandlungen.
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